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Kenntnisnahme
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/5738/2017
öffentlich
03.08.2017

Dezernat: II
Fachdienst: 69 - Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel und 

Abfallwirtschaft
Sachbearbeiter/in: Friedrich, Jochen

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Kenntnisnahme Öffentlich

Anregung zur Umweltzone sowie kommunale Maßnahmen zur Luftreinhaltung

Beschluss:

Der Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr wird gebeten, die beiliegende Anregung 
eines Bürgers zur Umweltzone in Marburg sowie die Erwiderung des Oberbürgermeisters 
Dr. Spies zur Kenntnis zu nehmen.

Dr. Kahle
Bürgermeister
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An: Oberbürgermeister 

Dr. Thomas Spies 

Rathaus 

35037 Marburg 

Der Magistrat 
der Universitätsstadt Marburg 

Btr: Umweltzone 

Eing. 2 9. Mai 2017 

Anlagen 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Spies, 

Die Stickoxid-( NOx)-Konzentration in vielen deutschen Städten ist zu hoch und 

gesundheitsgefährdend. Ein erheblicher Anteil dieser NOx stammt aus Dieselabgasen. 

So begründete auch Sie folgerichtig, in einem Presseartikel, die Einrichtung 

einer Umweltzone in Marburg mit dem Hauptziel, die NOx-Konzentraton zu senken. Das daraus 

resultierende Fahrverbot gilt für alle Dieselfahrzeuge, die die Grenzwerte der Euro 4 nicht einhalten. 

Die Entscheidung für diesen Schritt wurde sicher im besten Glauben an die Einhaltung der 

Grenzwerte getroffen. 

Tatsächlich aber sind die Schadstoffausstöße im realen Betrieb um ein Vielfaches höher als die 

zugelassenen Werte. Dies betrifft nicht nur Fahrzeuge von VW, sondern auch der übrigen Hersteller. 

Ob, wie und wann eine Um/Nachrüstung der betroffenen Fahrzeuge ist völlig offen. 

Um hier Klarheit zu schaffen, hat das Bundesumweltamt in einem aufwändigen Messprogramm 

einen repräsentativen Querschnitt von Dieselfahrzeugen hinsichtlich ihres Stickoxidausstoßes 

gutachterlich untersuchen lassen. Es handelte sich um Fahrzeuge verschiedener Hersteller, Typen 

und Baujahre. 

Die Untersuchung lieferte folgendes Ergebnis: 

Schadstoffklasse Bauzeit Grenzwert(mg/km) 

Euro 3 bis 2001 500 

Euro 4 2001-2006 250 

Euro 5 2006-2015 180 

Euro 6 ab 2015 80 

tatsächlicher Wert(mg/km) 

803 

674 

906 

507 

Die meisten der zurzeit zugelassenen Fahrzeuge gehören der Euro 5 an. Das gerichtsfeste 

Messergebnis macht deutlich, dass das Kriterium der Umweltzone Fahrzeugen mit höherem 

Stickoxid-Ausstoß die Zufahrt gestattet, während älteren Fahrzeugen mit besseren Werten diese 

verboten ist. Dies hat die logische Konsequenz, dass die Beibehaltung der Umweltzone zu einer 

unnötig hohen NOx-Konzentration führt und das angestrebte Ziel konterkariert. 
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Dieser Sachverhalt trifft natürlich nicht nur für die Umweltzone in Marburg sondern auch für andere 

Umweltzonen in Deutschland zu. Er erklärt auch warum die Einführung von Umweltzonen bisher zu 

keinen Verbesserung der Stickoxid-Probleme geführt hat. Dieser Sachverhalt wird zurzeit in aller 

Tiefe noch nicht öffentlich, dies wird aber sicher nicht so bleiben. 

Die verantwortlichen Automobilhersteller haben durch ihr Vorgehen nicht nur die Öffentlichkeit im 

Allgemeinen sondern auch die kommunalen Entscheidungsträger im Besonderen getäuscht. 

Das Vertrauen der Marburger Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungen und die Entscheider zu 

stärken und zu erhalten sollte der Magistrat ein Zeichen setzen und zeigen das man zumindest auf 

kommunaler Ebene in der Lage ist auf die Erkenntnisse aus dem Abgasskandal zu reagieren. 

Um den Schaden zu begrenzen, sollte die Umweltzone ausgesetzt, und die bisher eingenommenen 

Bußgelder aus diesem Bereich zurückgezahlt werden. 

Gerne stehe ich Ihnen für Rückfragen zur Verfügung: 

 

Mit freundlichem Gruß 
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Der Magistrat der Universitätsstadt Marburg • FD 69 • 35035 Marburg DER MAGISTRAT 

Fachdienst: 

Dienstgebäude: 
Auskunft erteilt: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail:

Umwelt- und Naturschutz, 
Fairer Handel, Abfallwirtschaft 
Barfüßerstraße 50 
Herr Jochen Friedrich 
06421 201-1405 
06421 201-1406 
umwelt@marburg-stadt.de 

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 1 0 - 12 Uhr 
Donnerstag von 15 - 18 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom 
01 / 69 Friedrich 

Datum 
2017-06-20 

Ihre Anregung zur Umweltzone in Marburg 

Sehr geehrter Herr ________, 

wir bedanken uns für Ihr Interesse an den lokalen Maßnahmen zur 
Reduzierung der Stickstoffdioxidbelastung in den Städten. 

Wie Sie in Ihrem Schreiben ausführen, zählt auch die Universitätsstadt 
Marburg zu einer der deutschen Städte, in denen in den letzten Jahren die 
zulässigen Grenzwerte für den Jahresmittelwert der Stickoxidbelastung (40 
µg/m3/Jahresmittel) an den Luftmessstationen überschritten wurden 
(Messstation Universitätsstraße: 2013: 45, 1 µg/m3

; 2014: 44,6 µg/m3
; 2015: 

47, 1 µg/m3
; 2016: Wert liegt noch nicht vor). 

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz hat im Januar 2016 die erste Fortschreibung des 
Luftreinhalteplans für das Gebiet Mittel-und Nordhessen (mit dem Teilplan 
Marburg) aufgestellt. Hierin sind die lokalen Maßnahmen der Kommunen 
aufgeführt. Der aktuelle Luftreinhalteplan ist auf der Internetseite 
https://umweltministerium.hessen.de aufgeführt, kann auch auf unseren 
lokalen Seiten zur Luftreinhaltung eingesehen und geladen werden: 
https://www.marburg.de/luft. 

Hier sind auch die weiteren lokalen Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft 
aufgeführt. 

Prüfung von Umweltzonen 
Als eine Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität in den Städten 
kommen verkehrsbeschränkende Maßnahmen in Betracht. ,,Umweltzonen" 
stellen einen erheblichen Eingriff in das Verkehrsgeschehen und die Freiheit 
des Einzelnen, sein Fahrzeug uneingeschränkt nutzen zu können, dar. In 
diesen Fällen ist es von besonderer Bedeutung, dass ihre Umsetzung unter 
Beachtung der Verhältnismäßigkeit geschieht. 
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